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«Hier geht es schrecklich unmenschlich zu!»
Das Pogrom von 1802 gegen die jüdischen Gemeinden im Surbtal

Erika Hebeisen

Christen und Christinnen aus sämtlichen Dörfern nördlich von Baden plünderten
im Herbst 1802 die Häuser und Geschäfte der jüdischen Familien in Lengnau und

Endingen.1 Diese Plünderungen ereigneten sich während der Helvetik, also in

einer Zeit mit revolutionärer Aufbruchstimmung. 1798 versuchten bürgerliche

Männer zum ersten Mal Werte der Aufklärung wie Rechtsgleichheit und Handelsfreiheit

in eine politische Praxis umzusetzen. Mit der Unterstützung Frankreichs

errichteten sie die Helvetische Republik. Darin entstand neben dem Kanton Aargau

auch ein Kanton Baden/

Gegen Ende der Helvetik fielen nun Teile der christlichen Landbevölkerung
über die zwei jüdischen Gemeinden im Surbtal her, was sich in der Geschichtsschreibung

als «Bändeli-» oder «Zwetschgenkrieg» etabliert hat. Mit «Bändeli-

krieg» erinnerte man an die gestohlenen Stoffbänder, mit «Zwetschgenkrieg» an

die gerade reifen Früchte. Diese verharmlosende, romantisierende Bezeichnung

ersetze ich durch den Begriff «Pogrom»3, weil es sich um einen gezielten Gewaltakt

gegen Juden und Jüdinnen handelte.

Im folgenden werde ich aufzeigen, warum das Pogrom gerade gegen Ende der

Helvetik ausbrach. Dafür werde ich fünf Fragen nachgehen: Welche Voraussetzungen

schufen die Vertreter der neuen bürgerlichen Regierung mit ihrer Rechtssetzung

für das Pogrom? Inwiefern ist der aristokratische Widerstand gegen diese

Regierung ausschlaggebend für das Pogrom? War das Pogrom ein spontaner Überfall

oder ein organisierter Gewaltakt? Lassen sich dafür politisch Verantwortliche

und Anführer benennen? Und schliesslich: Warum fielen Teile der christlichen

über die jüdische Landbevölkerung her?

Die verheissene Emanzipation

Im Laufe des 17. Jahrhunderts siedelten sich vermehrt jüdische Leute in der
Grafschaft Baden an, wo sie in Endingen und Lengnau ab Mitte des 18. Jahrhunderts

einen eigenen Friedhof und je eine eigene Synagoge errichten konnten. Schliess-
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lieh grenzte die Obrigkeit die jüdische Bevölkerung 1776 auf die zwei Gemeinden

ein. Dabei mussten Juden ihre Aufenthaltsbewilligung alle 16 Jahre mit «Schutz-

und Schirmbriefen» beim Landvogt kaufen.4

Zu Beginn der Helvetik, im Mai 1798, baten die jüdischen Gemeinden

Endingen und Lengnau die neue bürgerliche Regierung, auf eine «Kopfsteuer» für

jüdische Händler auf der Zurzacher Messe zu verzichten. Tatsächlich schuf die

Regierung daraufhin sämtliche Sonderabgaben für Juden ab.' Als aber im August
desselben Jahres die helvetischen Bürger dazu verpflichtet wurden, den Eid auf die

neue bürgerliche Verfassung zu leisten, schloss dieselbe Regierung die Juden

davon aus.'' Diesem symbolischen Ausschluss gingen leidenschaftliche politische
Debatten voraus, wobei im Grossen Rat sowohl Gegner als auch Befürworter
einer Emanzipation der Juden antisemitische Vorurteile verbreiteten.

Die Gegner waren sich zwar in ihrer ablehnenden Haltung einig,
widersprachen sich aber in ihren Argumentationsweisen. Während die einen gegen eine

jüdische Emanzipation argumentierten, weil sonst «die Juden» alle Nationalgüter
aufkaufen würden, redeten die anderen dagegen, da sonst «die Juden» zur
Belastung für die Staatskassen würden. Auf der einen Seite setzte man also voraus,
dass Juden generell reich seien, auf der anderen, dass sie generell arm seien. In der

Grossratsdebatte lancierten die Gegner zudem subtil die Frage, ob Juden

überhaupt Menschen seien.7 Die Befürworter argumentierten in der Regel
bevormundend: Erst als rechtlich gleichgestellte Bürger würden sich Juden zu besseren

Menschen erziehen lassen. Der Arzt und Unterstatthalter Rudolf Suter aus

Zofingen war einer der wenigen Befürworter, der mit einer konsequent liberalen

Haltung gegen die antisemitischen Vorurteile argumentierte, doch drang er damit

nicht durch.8 Mit dem Entscheid gegen die Eidleistung der Juden schloss das erste

helvetische Parlament neben den Frauen einen weiteren Teil der Bevölkerung aus

von einem Akt der Zugehörigkeit zur neuen bürgerlichen Republik.
Erst im Februar 1799 führte der Grosse Rat schliesslich die explizite Debatte

über die Rechsstellung der Juden in der Helvetischen Republik. Obwohl die

jüdischen Vorsteher von Endingen und Lengnau beteuert hatten, dass sie die Schweiz

als ihr Vaterland betrachteten, enschied sich die Regierung, dass die Juden keine

helvetischen Bürger seien, womit sie diese auf den Status von niedergelassenen

Fremden verwies. So konnten Juden einerseits nur wie Landesfremde von Nieder-

lassungs-, Handels- und Gewerbefreiheit profitieren, andererseits bekamen sie

erneut den obrigkeitlichen Stempel der «Fremden» aufgedrückt.'' Mit diesem

Entscheid desavouierte die helvetische Regierung ihr eigenes egalitäres Programm,"'

und gleichzeitig signalisierte sie der Bevölkerung ihre Geringschätzung gegenüber

den Juden und leistete damit einer antisemitischen Haltung Vorschub.
















